
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 

Wien, am 17. April 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Pock, Kolleginnen und Kollegen haben am 18. Februar 2015 
unter der Nr. 3712/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Gebühren für  

Kfz-Zulassung gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 9: 
 Wie hoch waren die Einnahmen aus dem Behördenanteil in den Jahren 2011, 2012, 2013 

und 2014? 
 Auf Basis welcher Parameter und Zahlen erfolgt die Berechnung des Behördenanteils im 

Rahmen der Kfz-Zulassung? 
 Welche zuständigen Abteilungen, Stellen (o.ä.) führen diese Berechnungen durch? 
 In welchen Zeitabständen findet eine Neuberechnung bzw. Evaluierung der Berechnungs-

methode/-formel sowie Höhe des Behördenanteils statt? 
 Wer führt eine etwaige Evaluierung der Berechnungsmethode und Gebührenhöhe durch? 
 Welche Kostenpositionen sollen laut aktuellem Kalkulationsschema mit dem 

Behördenanteil vollständig abgedeckt werden? 
 Welche Kostenpositionen sollen laut aktuellem Kalkulationsschema mit dem 

Behördenanteil aliquot abgedeckt werden (inkl. Angabe des Prozentsatzes)? 
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 Mittels welcher anderweitigen Einnahmen werden die verbleibenden Kosten jener 
Kostenpositionen finanziert, welche durch die Einnahmen aus dem Behördenanteil lediglich 
anteilsmäßig abgedeckt sind? 

 Wie hoch war der durch die Einnahmen des Behördenanteils erzielte Kostendeckungsgrad 
in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014? 

 
Der sogenannte Behördenanteil in Höhe von € 119,80, welcher bei der Zulassung eines 

Fahrzeugs zu entrichten ist, ist die in § 14 TP 15 Gebührengesetz geregelte Gebühr für die 

Ausstellung eines Zulassungsscheines. Das Gebührengesetz und damit auch die Festsetzung von 

Gebühren wie auch allfällige diesbezügliche Berechnungen und Auswertungen fallen nicht in den 

Zuständigkeitsbereich meines Ressorts. 

 

 

Alois Stöger 
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